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Die Rede ist beim mündlichen Vortrage 
an mehreren Stellen stark verkürzt worden. 



Hochansehnliche Versammlung I 
Verehrte Kollegen 1 
Liebe Kommilitonen I 

Für den Rektor einer Universität bietet es einen eigenen 
Reiz, sich in der Reihe seiner Vorgänger nach den Männern 
umzusehen, die zugleich im Bereiche der Wissenschaft seine 
Vorgänger gewesen sind. Auch für den Gelehrten können ja 
in besonderem Sinne die Goetheschen Worte gelten : 

Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt, 
Der froh von ihren Taten, ihrer Größe 
Den Hörer unterhält und, still sich freuend, 
Ans Ende dieser schönen Reihe sich 
Geschlossen sieht. 

Allerdings — unter den Männern der Wissenschaft wird es 
manchen geben, der den Anspruch erhebt, nicht an das 
Ende, sondern an den Anfang einer Reihe gestellt zu werden. 
Ein anderer wird umgekehrt davor zurückschrecken, sich 
selber einen Platz in einem wissenschaftlichen Stammbaume 
anzuweisen, weil er nicht zu einem Vergleiche der eigenen 
Leistungen mit den Leistungen der Voreltern herausfordern 
möchte; es ist ja fast gewiß, daß hierbei der Lebende Un-
recht erhält. Indes — der Stolze muß sich doch sagen, daß 
selbst ein Ahnherr immer auch ein Enkel ist. Der Be-
scheidene aber wird der Gefahr, die er fürchtet, entgehen, 
wenn er die Hörer nicht in erster Linie von Taten und Größe 
einzelner Ahnherren unterhält, sondern mehr von wissen-
schaftlichen Strömungen, von denen jene beherrscht waren, 
und wenn er dazu die Richtungen der Gegenwart, in deren 
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Banne er sich selber fühlt, in Beziehung setzt, wenn er also 
sozusagen die Ahnentafel aus der Sphäre des Subjektiven 
in die des Objektiven erhebt. 

Von den Juristen, die den Berliner Rektormantel ge-
tragen, können wir Staatsrechtslehrer nur zwei ganz für 
uns in Anspruch nehmen : F r i e d r i c h J u l i u s S t a h l 
und R u d o l f v o n G n e i s t . Denn T h e o d o r S c h m a l z , 
der erste Rektor unserer Universität, war in seinen Inter-
essen ebensosehr, ja vielleicht noch mehr der Staatswirt-
schaft und anderen juristischen Disziplinen als dem Staats-
rechte zugewandt. A u g u s t W i l h e l m H e f f t e r , trotz 
seiner verdienstlichen Leistungen im Privatfürstenrecht und 
im Völkerrecht, war doch in der Hauptsache Prozessualist 
und Kriminalist. Die Bedeutung unseres W i l h e l m . Κ a h i 
liegt zunächst auf kirchenrechtlichem und strafrechtlichem 
Gebiete. O t t o v o n G i e r k e endlich, dessen immer über-
ragende Gestalt, seit er geschieden ist, uns fast von Jahr zu 
Jahr mehr ins Gewaltige wächst, war ein viel zu universaler 
Geist, als daß wir ihn in den schmalen Rahmen eines Einzel-
fachs einspannen dürften, auch wenn gerade unser Staats-
recht seiner Gedankenarbeit besonders fruchtbare An-
regungen zu verdanken hat. Stahl aber und Gneist gehören 
völlig zu uns. Obwohl sie beide vom römischen Rechte aus-
gegangen sind, und obwohl sie sich auch später keineswegs 
in den Netzen eines engen Spezialistentums haben fangen 
lassen, so liegt doch bei beiden der wissenschaftliche Schwer-
punkt durchaus auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts. 

Wir müssen der lockenden Versuchung widerstehen, 
eine genauere Parallele zwischen den zwei hervorragenden 
Männern zu ziehen. Nach fast allen Seiten des Charakters 
und der Lebensauffassung verschiedene Naturen, sind sie 
nur in dem einen völlig gleich gewesen: darin, daß sie ihre 


